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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Grundrechte

Am 7. März 2021 nahm die Schweizer Stimmbevölkerung die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot» mit 51.2 Prozent Ja-Stimmen an. Damit fiel das Ergebnis letztlich
knapper aus als aufgrund von Vorumfragen erwartet. Die Stimmbeteiligung betrug 51.4
Prozent. Die höchste Zustimmung erfuhr das Verhüllungsverbot im Jura (60.7% Ja),
gefolgt vom Tessin (60.5%) und Schwyz (60.2%). In St. Gallen, wo wie im Tessin bereits
ein kantonales Verhüllungsverbot gilt, dem 2018 zwei Drittel der Stimmbevölkerung
zugestimmt hatten, war die Zustimmung mit 53.1 Prozent vergleichsweise schwach. Am
wenigsten Unterstützung erhielt die Initiative im Kanton Basel-Stadt (40.6% Ja), gefolgt
von Zürich (45.2%) und Genf (48.7%). Auch die Kantone Appenzell Ausserrhoden
(49.1%), Bern (49.6%) und Graubünden (49.6%) lehnten die Initiative knapp ab.
Bemerkenswert hoch war die Zustimmung für eine Initiative aus den Reihen der SVP –
auch im direkten Vergleich mit dem 2009 angenommenen Minarettverbot, das ebenfalls
vom Egerkinger Komitee initiiert worden war – in der Westschweiz. Verschiedene
Expertinnen und Experten mutmassten in den Medien, dass einerseits die Nähe zu
Frankreich den Diskurs analog der dort geführten Debatten stärker auf den
sicherheitspolitischen Aspekt gelenkt habe und andererseits die in der Romandie stark
präsenten, prominenten bürgerlichen und linken Stimmen, die sich für die Initiative
starkgemacht hatten, wohl erheblichen Einfluss gehabt und den Anti-SVP-Reflex
beschränkt hätten.
Die Befürwortendenseite wertete den Entscheid als «ein klares Signal des Widerstands
gegen die Islamisierung der Schweiz», wie sich der Urheber des ersten kantonalen
Verhüllungsverbots Giorgio Ghiringhelli vom «Corriere del Ticino» zitieren liess. Als
«Zeichen gegen den ‹politischen Islam›, der vielen Menschen Unbehagen bereitet»,
interpretierte die NZZ das Votum. Der Berner SP-Grossrat Mohamed Hamdaoui sah im
Resultat dementsprechend einen Positionsbezug der gemässigten Muslime gegen den
Islamismus, wie er gegenüber «Le Temps» verlauten liess.
Das unterlegene Lager bedauerte den Volksentscheid derweil aus verschiedenen
Gründen. Feministische Kreise, die sich gegen das Verhüllungsverbot starkgemacht
hatten, fühlten sich durch das Argument, die Vollverschleierung sei Ausdruck der
Unterdrückung der Frauen, für rassistische und xenophobe Zwecke missbraucht, wie
deren Vertreterin Meriam Mastour gegenüber der Presse erklärte. Die
Tourismusbranche befürchtete einen Imageschaden für die Schweiz und zeigte sich
besorgt, dass künftig weniger kaufkräftige und konsumfreudige Gäste aus den
Golfstaaten die Schweiz besuchen würden. Die Jungen Grünen und der IZRS erklärten
unabhängig voneinander, eine gerichtliche Anfechtung des Verhüllungsverbots wenn
nötig bis vor den EGMR unterstützen zu wollen. Pascal Gemperli, Pressesprecher der
FIDS, zeigte sich um die Sicherheit der muslimischen Gemeinschaft besorgt und
befürchtete zunehmende Aggression und Gewalt gegenüber Musliminnen und
Muslimen. Bundesrätin Karin Keller-Sutter betonte gegenüber den Medien, das
Abstimmungsresultat sei nicht als Votum gegen die Musliminnen und Muslime in der
Schweiz zu verstehen. Diese Linie wurde im unterlegenen Nein-Lager breit vertreten.
Dass der Ja-Anteil gegenüber der Minarettinitiative deutlich abgenommen habe, gebe
Anlass zur Hoffnung, dass die Schweiz vielleicht doch nicht so islamfeindlich sei, so der
Tenor.
Letztlich sei der Entscheid «vor allem auf symbolischer Ebene bedeutsam», resümierte
die NZZ. Die konkreten praktischen Auswirkungen sind in der Tat noch unklar. Wie Karin
Keller-Sutter erklärte, liege die Umsetzung bei den Kantonen, weil sie über die
Polizeihoheit verfügten. Sie hätten nun zwei Jahre Zeit, entsprechende Gesetze zu
erlassen. Der Bund müsse das Verbot unterdessen für diejenigen Bereiche, in denen er
zuständig ist – beispielsweise im öffentlichen Transportwesen und im Zollwesen – auf
Gesetzesebene konkretisieren. Gemäss dem «Blick» zeigten sich einige
Kantonsvertretende wenig motiviert, ein gesetzliches Verhüllungsverbot zu erlassen,
und würden die Umsetzung lieber ganz dem Bund überlassen. Initiant Walter Wobmann
(svp, SO) warf dem Bund in derselben Zeitung bereits vor, die Initiative nicht umsetzen
zu wollen: Ein Bundesgesetz sei «unabdingbar, um zu verhindern, dass am Schluss in
jedem Kanton etwas anderes gilt», zitierte ihn das Blatt.

Abstimmung vom 7. März 2021

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.03.2021
KARIN FRICK
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Beteiligung: 51.42%
Ja: 1'427'344 (51.2%) / Stände: 16 4/2
Nein: 1'360'750 (48.8%) / Stände: 4 2/2

Parolen:
– Ja: EDU, Lega, SD, SVP
– Nein: FDP (4*; Frauen: 1*; Jungfreisinnige: 2*), GLP, GP, KVP, Die Mitte (2*), PdA, SP;
EKR, SSV, Travail.Suisse, VPOD, Schweizer Tourismus-Verband, EKS, SBK,
Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund (SIG), Schweizerischer Rat der
Religionen, Katholischer Frauenbund (SKF), Alliance F, Amnesty International, Operation
Libero 
– Stimmfreigabe: EVP (3*); Schweizerische Evangelische Allianz
* Anzahl abweichender Kantonalsektionen 1

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Raumplanung

Die UREK-SR nahm in ihrer Sitzung Ende Januar 2022 die Resultate der
Vernehmlassung ihrer Vorlage zur zweiten Etappe der Revision des RPG entgegen. Die
Kommission hielt fest, dass eine Mehrheit der Vernehmlassungsteilnehmenden die
Stossrichtung der Vorlage befürwortete. 13 Kantone, die Parteien Mitte, FDP, SVP und
GPS sowie zahlreiche Organisationen und Verbände gaben an, die grossen Ziele der
Vorlage zu unterstützen. Drei Kantone (GR, JU, VD) wie auch die SP und die GLP lehnten
die Vorlage ab, weil sie der Meinung waren, sie erfülle die gesetzten Ziele nicht. 
Gemäss der Kommission zeigten sich viele Vernehmlassungsteilnehmende erfreut
darüber, dass ein indirekter Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative in die Vorlage
integriert werden soll. Der Trägerverein der Landschaftsinitiative zeigte sich jedoch
enttäuscht darüber, dass wichtige Anliegen der Initiative nicht angegangen würden.
Auch die SP und die GLP sowie diverse Schutzorganisationen erachteten den Entwurf
nicht als valablen indirekten Gegenvorschlag. Die Grünen hingegen sahen in dem im
Entwurf enthaltenen Stabilisierungsziel eine glaubwürdige Antwort zur
Landschaftsinitiative. Man werde nun die einzelnen Verbesserungsvorschläge sorgfältig
prüfen und den Revisionsentwurf allenfalls anpassen, erklärte die Kommission. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.2022
ELIA HEER

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Mai 2022 fand die eidgenössische Abstimmung über die Änderung des
Transplantationsgesetzes statt, mit der die erweiterte Widerspruchslösung eingeführt
werden sollte. 

Die Gegnerinnen und Gegner der erweiterten Widerspruchslösung waren breit
zusammengewürfelt und liessen sich nicht klar auf dem politischen Spektrum verorten.
Angeführt wurde das Komitee «Nein zur Organspende ohne explizite Zustimmung» von
einem pensionierten Arzt und einer Hebamme. Der Arzt, Alex Frei, war ebenfalls
Vorsitzender der Ärzte und Pflegefachpersonen gegen Organspende am Lebensende
(ÄPOL) – einer Vereinigung, die sich grundsätzlich gegen Organspende an für tot
erklärte Personen stellte. Die Hebamme, Susanne Clauss, ihres Zeichens Co-Präsidentin
der SP Biel, wehrte sich lediglich gegen die Organentnahme an verstorbenen Personen,
sofern von diesen keine explizite Einwilligung vorliegt. Unterstützung erhielten die
beiden Personen von Philosophie-, Rechts- und Theologieprofessorinnen und
-professoren sowie von bekannten Köpfen verschiedenster Parteien. So etwa von der
Thurgauer SVP-Nationalrätin Verena Herzog, der Berner EVP-Nationalrätin Marianne
Streiff-Feller, dem Urner FDP-Ständerat Josef Dittli sowie von den ehemaligen
Parlamentarierinnen Verena Diener (glp, ZH) und Gret Haller (sp, BE). Nein-Parolen
beschlossen schliesslich die EVP, die SVP und die EDU. Als Hauptargument gegen die
Widerspruchslösung führten die Gegnerinnen und Gegner ins Feld, dass es immer
Leute geben werde, die nicht wissen, dass ihnen auch ohne ihre explizite Zustimmung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.05.2022
MARLÈNE GERBER
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Organe entnommen werden können. Dies verletze deren Recht auf Selbstbestimmung
und körperliche Unversehrtheit und sei unethisch. Zudem würden dadurch bei
Nichtvorliegen des Willens der verstorbenen Person die Angehörigen unter Druck
gesetzt, da deren Ablehnung als unsolidarisches Verhalten aufgefasst werden könnte. 

Gerade anderer Ansicht waren die Befürworterinnen und Befürworter der erweiterten
Widerspruchslösung. Sie erachteten die neue Regelung gar als Entlastung für die
Angehörigen, gab etwa Reto Stocker, ein ehemaliger Leiter der chirurgischen
Intensivstation des Universitätsspitals Zürich dem Tages-Anzeiger zu Protokoll. Zudem
soll mit einer grossen und regelmässigen Informationskampagne sichergestellt werden,
dass die Bevölkerung über die neue Regelung informiert wird und niemand wider Willen
zum Organspender oder zur Organspenderin wird, versicherte Bundesrat Alain Berset
an einer Medienkonferenz zur Abstimmungsvorlage. Zur Umsetzung der Vorlage werde
der Bund ein neues sicheres und datenschutzkonformes Register schaffen, wo jede
Person ihren Willen zur Organspende festhalten und laufend aktualisieren kann, so der
Bundesrat. Mit der beschlossenen Regelung folge man vielen europäischen Ländern, die
eine Widerspruchslösung mit oder ohne Einbezug von Angehörigen kennen und die im
Schnitt eine höhere Organspenderate aufwiesen als Länder mit einer
Zustimmungslösung, so der Bundesrat weiter. Von den Parteien gaben die SP, die
Grünen, die Mitte, die GLP und die FDP die Ja-Parole aus. 

Jedoch waren sich die Parteien intern nicht immer einig, was sich auch in
abweichenden Kantonalsektionen zeigte. Während bei den Grünen und der SP fünf
Kantonalsektionen die Nein-Parole oder Stimmfreigabe erteilten und sich die Mitte-
Sektion des Kantons Schaffhausen gegen die Gesetzesänderung stellte, beschlossen die
Junge EVP und die SVP Freiburg Stimmfreigabe und die SVP Jura gar die Ja-Parole. Dies
stimmte auch mit der Einschätzung der Co-Leiterin des Contra-Komitees, Susanne
Clauss, überein, welche Organspende denn auch als «en aucun cas [...] une question
fondamentaliste ni de politique gauche-droite, mais [...] une question purement
personnelle et éthique» erachtete. Insgesamt waren die Parteien im
Abstimmungskampf denn auch weder auf der gegnerischen noch auf der
befürwortenden Seite effektiv sichtbar.

Im Vorfeld der Abstimmung rezitierten die Medien häufig Zahlen zur Organspende in
der Schweiz. Ende 2021 hätten 1'434 Personen auf ein Organ gewartet; jährlich würden
ungefähr 450 Personen eines erhalten. Lediglich 16 Prozent der Schweizerinnen und
Schweizer besässen eine Karte, auf der ihr Wille für oder gegen die Organspende
ausgewiesen sei, dabei gingen gewisse Umfragen von einer Spendebereitschaft in der
Bevölkerung von 80 Prozent aus. Diese Umfragen seien jedoch durch Swisstransplant in
Auftrag gegeben worden, wurde die Gegnerschaft in den Medien zitiert. Eine im Auftrag
des BFS durchgeführte Umfrage, die nicht nur nach der Entnahme von Organen,
sondern auch nach derjenigen von Gewebe fragte, komme hingegen auf konservativere
Ergebnisse, wonach sich lediglich etwa die Hälfte der Bevölkerung für oder eher für
eine Spende aussprechen würde. Ebenfalls zweifelten die Gegnerinnen und Gegner
daran, dass sich die Widerspruchslösung direkt und positiv auf die Organspenderate
auswirken werde, wobei sie sich auf Aussagen der Nationalen Ethikkommission aus dem
Jahr 2019 stützten. Dass die Organspenderate bei Ländern mit Widerspruchslösung nur
in der Tendenz höher sei und es bei beiden Modellen Ausreisser gebe, bestätigten indes
auch Bundesrat Alain Berset und die ehemalige Nationalrätin Yvonne Gilli (gp, SG) als
Präsidentin des Dachverbands der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH), der den
Wechsel zur Widerspruchslösung ebenfalls unterstützte. Auch weitere Faktoren wie
etwa die Ressourcen in den Spitälern oder die Ausbildung des Fachpersonals
beeinflussten die Organspendebereitschaft, war schliesslich auch im
Abstimmungsbüchlein nachzulesen. Vereinzelt klärten Medienberichte auch über den
Hirntot auf und erläuterten den Ablauf bei der Organentnahme. Häufiger liessen sie
indes Organempfängerinnen und -empfänger, Personen auf der Warteliste für ein
Organ oder Angehörige von Spendenden zu Wort kommen. Auch prominente
Gegnerinnen und Gegner der Gesetzesrevision konnten überdies ihre Position
darlegen. In seinem Abstimmungsmonitoring kam das fög denn auch zum Schluss, dass
die Medienberichterstattung in der Tonalität erstaunlich ambivalent ausfiel, denn für
gewöhnlich generierten dem fakultativen Referendum unterstellte Vorlagen ein
positiveres Echo in den Medien. Ganz grundsätzlich war die Medienresonanz zur
Abstimmungsvorlage gemäss fög gering – ebenso wie zu den beiden anderen zur
Abstimmung stehenden Vorlagen (Frontex und Filmgesetz). Inserate für oder gegen die
Änderung des Transplantationsgesetzes suchte man in den Printmedien mit wenigen
Ausnahmen vergebens. Generell schienen die Meinungen zur Organspende auch bereits
von Anfang an gemacht, denn die verschiedenen Wellen der Tamedia-
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Vorabstimmungsbefragungen registrierten kaum merkliche Verschiebungen beim Ja-
Anteil, der zwischen 61 und 62 Prozent lag.

Somit war die Annahme des Transplantationsgesetzes an der Urne denn auch nicht
überraschend. Bei einer tiefen Wahlbeteiligung von 40.3 Prozent sprach sich die
Stimmbevölkerung am 15. Mai 2022 mit 60.2 Prozent Ja-Stimmen für die erweiterte
Widerspruchslösung aus. Lediglich die Stimmenden der beiden Appenzell, von
Schaffhausen und Schwyz lehnten die Änderung knapp ab. Weitaus die höchsten Ja-
Anteile fanden sich in den Westschweizer Kantonen (durchschnittlich 76.4%) gefolgt
vom Tessin (65.5%) – der Sprachgraben zeigte sich bei dieser Vorlage überaus deutlich
(Durchschnitt Deutschschweizer Kantone: 53.3%). Der am deutlichsten befürwortende
Deutschschweizer Kanton, Basel-Stadt (60.9% Ja), sagte noch immer mit mehr als 10
Prozentpunkten weniger deutlich Ja als der am wenigsten stark zustimmende Kanton
der Romandie (Wallis: 72.4% Ja). Somit sprachen sich auch die katholischen Kantone
Freiburg, Jura und Wallis klar für die Gesetzesänderung aus, obwohl sich die
katholische Kirche für ein Nein eingesetzt hatte. Nicht der Katholizismus, sondern das
unterschiedliche Verhältnis der Sprachregionen zum Staat hätten also die Meinungen
beeinflusst, folgerte der Tages-Anzeiger kurz nach der Abstimmung. Auf der anderen
Seite des Zustimmungsspektrums führte der Vorsteher des Ausserrhodener
Gesundheitsdepartementes das Nein in seinem Kanton auf eine besonders ausgeprägte
Naturverbundenheit seiner Einwohnerinnen und Einwohner zurück, die sich auch in
einer Präferenz für Naturheilkunde gegenüber gewissen schulmedizinischen Angeboten
äussere. Tatsächlich bestätigte die VOX-Nachbefragung, dass die Frage, wie stark
jemand der Schulmedizin, dem Spitalpersonal, der Wissenschaft und dem BAG vertraut,
mit der Zustimmung zur Revision zusammenhängt. Ebenso sprachen sich Personen mit
hohem Vertrauen in Freikirchen besonders häufig gegen die Gesetzesänderung aus.
Und obwohl der Abstimmungskampf in Abwesenheit der Parteien geführt worden war,
erwies sich die politisch-ideologische Selbsteinstufung einer Person durchaus als
relevant für deren Stimmentscheid. So legten links stehende Personen besonders
häufig ein Ja ein, während sich der Ja-Anteil mit zunehmender Ausrichtung auf die
rechte Seite des politischen Spektrums verringerte. Insgesamt folgten jedoch alle
Parteisympathisierenden mehrheitlich der Parole ihrer Partei. Das Recht auf einen
unversehrten Körper sei zentral und der Staat solle sich nicht in die Organspende
einmischen, lauteten gemäss VOX-Umfrage die zentralen Argumente für ein Nein. Auf
der anderen Seite zeigten sich die Befürwortenden überzeugt, dass es in der Schweiz
momentan zu wenig Organspenden gebe und sich mit dieser staatlich geförderten
Regelung Leben retten liessen. Zudem entlaste sie Angehörige, da diese nicht mehr
stellvertretend für die verstorbene Person entscheiden müssten. 

Abstimmung vom 15. Mai 2022

Änderung des Bundesgesetzes über die Transplantation von Organen, Geweben und
Zellen (Transplantationsgesetz)
Beteiligung: 40.3%
Ja: 1'319'276 Stimmen (60.2%)
Nein: 872'119 Stimmen (39.8%)

Parolen:
-Ja: SP (2*), FDP, Grüne (3*), GLP, Mitte (1*); Konsumentenforum, FMH
-Nein: EDU, EVP, SVP (2*); Schweizerische Bischofskonferenz, NZZ
* in Klammern Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Sogleich nach dem Urnengang stellten die Medien die Frage, wie es nun weitergehe. So
informierten etwa die Zeitungen am Tag nach der Abstimmung darüber, was man tun
müsse, wenn man sich dazu entschliesse, (keine) Organe spenden zu wollen, wann die
Umstellung auf die erweiterte Widerspruchslösung erfolge und was dazu noch
erforderlich sei. Einiges, meinte etwa der Tages-Anzeiger zu letzterer Frage, denn für
ein neues und sicheres Spenderegister sei «eine elektronische Identität [nötig], die es
in der Schweiz noch nicht gibt. Zudem müssen sechs Millionen Erwachsene informiert
werden.» Im Vorfeld der Abstimmung war nicht zuletzt auch das bestehende Register
von Swisstransplant in Kritik geraten; wegen einer durch die SRF-Sendung
«Kassensturz» Anfang Jahr bekannt gewordenen Sicherheitslücke hatte eine beliebige
Drittperson eine andere als Organspender oder Organspenderin erfassen können. Da
sich dieser Fehler nicht so rasch beheben liess, war eine Neuregistrierung für oder
gegen die Organspende im bestehenden Register von Swisstransplant gerade während
des Abstimmungskampfes, als sich vermutlich einige Menschen mit der Frage der
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eigenen Organspendebereitschaft befassten, nicht möglich. Mit einer E-ID gebe es
keine solche Sicherheitslücke, kommentierten IT-Experten gegenüber dem Tages-
Anzeiger. Der Bundesrat hingegen liess zum Zeitpunkt der Abstimmung noch offen, ob
die von ihm zu präsentierende Lösung eine E-ID erfordere. Nur ein Jahr zuvor hatte die
Bevölkerung eine Gesetzesvorlage zur Einführung einer elektronischen Identität an der
Urne wuchtig verworfen. Obwohl der Bundesrat daraufhin ein neues E-ID-Gesetz
vorzulegen plante, prüfe man zum Zeitpunkt auch andere sichere und
datenschutzkonforme Eintragungsarten, so der Bundesrat. Sowohl ablehnende als auch
befürwortende Politikerinnen und Politiker forderten vom Bundesrat nach dem
Abstimmungsausgang eine umfassende Informationskampagne auf verschiedenen
Kanälen. So müsse sichergestellt werden, dass auch Personen ohne ausreichende
Sprach- und Lesekenntnisse ausführlich über die Widerspruchslösung informiert
würden, forderte etwa SVP-Nationalrätin Verena Herzog als Mitglied des Nein-Komitees.
Flavia Wasserfallen (sp, BE), Co-Präsidentin de Unterstützungskomitees, gab darüber
hinaus zu bedenken, dass die digitalen Fähigkeiten innerhalb der Bevölkerung variierten
und somit sowohl die Information der Behörden als auch ein Eintrag ins Spenderegister
über den Postweg möglich sein müssten. Beim BAG sah man dies hingegen anders: Es
werde lediglich ein Online-Register geben, allerdings soll es möglich sein, die
Eintragung via Vertretungsvollmacht etwa vom Hausarzt oder der Hausärztin vornehmen
zu lassen. Ebenfalls klar schien bereits, dass Swisstransplant einen Leistungsauftrag
erhalten werde, um das Register des Bundes zu führen, worüber sich die Gegnerschaft
der Gesetzesänderung nicht erfreut zeigte. Gemäss Aussagen des BAG kurz nach der
Abstimmung werde die Umstellung frühestens Mitte 2024 erfolgen. 

Im Oktober 2022 gab Swisstransplant bekannt, dass das eigene Spenderegister wegen
der Sicherheitsbedenken per sofort eingestellt werde. Die Spitäler kritisierten diesen
Entscheid. Für sie verkomplizierten sich dadurch die Abklärungen bis zum neuen
Bundesregister. Unterdessen hatte der Bund den Zeitplan zu dessen Inbetriebnahme
bereits etwas nach hinten verschoben: Das eigene Register werde «frühestens ab 2025
eingeführt», so das BAG. 3

Im November 2021 hiess die SGK-NR den Vorentwurf zur Umsetzung einer
parlamentarischen Initiative von Ulrich Giezendanner (svp, AG) «Sicherstellung der
Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» einstimmig gut, nachdem
sie einen Antrag, welcher ein Diskriminierungsverbot bei der Blutspende durchsetzen
wollte, mit 7 zu 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen hatte. 

Am 24. Februar 2022 wurde die Vernehmlassung über den Entwurf, der eine Änderung
des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte vorsah, eröffnet. Insgesamt
trafen 43 Stellungnahmen zum Vernehmlassungsentwurf ein. Der Grossteil der Kantone,
die GDK, der SGB sowie die GLP, die Mitte und die SP unterstützten die Vorlage ohne
spezifische Änderungsvorschläge, fügten jedoch Kommentare an. Bei den anderen
Vernehmlassungsteilehmenden gab insbesondere die vorgeschlagene Unentgeltlichkeit
der Blutspende zu reden. Der Kanton Zürich erachtete die geforderte Unentgeltlichkeit
bei der Einfuhr von Blut und Blutprodukten aus dem Ausland als hindernd für die
Bereitstellung einer ausreichenden Zahl an Blutkonserven in der Schweiz. Auch die
Blutspendeorganisationen wünschten sich Ausnahmen der Unentgeltlichkeit, unter
anderem im Falle der Einfuhr von Blut mit seltenen Merkmalen zu Forschungszwecken.
Die Kantone Basel-Landschaft und Thurgau schlugen vor, dass bei einem akuten
Engpass Ausnahmen der Unentgeltlichkeit zum Zuge kommen sollten, also auch
entgeltlich gespendete Blutkonserven eingeführt werden könnten. Bezüglich des
Diskriminierungsverbots, erachtete es der Kanton Tessin nicht als nötig, die sexuelle
Orientierung spezifisch zu erwähnen, da der heutige Ausschluss von Männern, welche
Sex mit Männern haben (MSM), nicht durch deren sexuelle Orientierung, sondern durch
das daraus potentiell entstehende HIV-Risikoverhalten gerechtfertigt werde. Der
Kanton Waadt hielt fest, dass bei der vorgesehenen Änderung noch klarer aufgezeigt
werden müsse, dass spezifische Sperrfristen für MSM abgeschafft werden würden und
das Sexualverhalten einheitlich, und von der sexuellen Orientierung unabhängig,
beurteilt werde. Als Eingrenzung des noch sehr breit gefassten
Diskriminierungsverbots, schlugen die Grünen eine individuelle Beurteilung des
Risikoverhaltens von Spenderinnen und Spendern, unabhängig von deren Geschlecht
und sexueller Orientierung, vor. Auch die GLP und die Mitte kommentierten, dass das
individuelle Risikoverhalten eines Individuums im Vordergrund zu stehen habe,
brachten aber keine spezifischen Vorschläge zur Umsetzung ein. Diese Meinung teilten
auch eine Reihe von LGBTQIA+-Organisationen. Die Blutspendeorganisationen warnten
jedoch, dass ein allgemeines Diskriminierungsverbot  in bestimmten Fällen die
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Patienten- und Produktsicherheit gefährden könne. Andere Teilnehmende der
Vernehmlassung, so auch die Kantone Basel-Stadt und Zürich, empfanden die Anti-
Diskriminierungsklausel in der Bundesverfassung als ausreichend und wollten darauf
verzichten, das HMG entsprechend zu ergänzen. Die SVP wünschte sich, dass unter
Einbezug wissenschaftlicher Erkenntnisse der Ausschluss gewisser Personengruppen
von der Blutspende weiterhin möglich bleibe. Schliesslich äusserten sich auch viele
Vernehmlassungsteilnehmende zur geplanten Finanzhilfe zur Sicherstellung des
sicheren Umgangs mit Blut. Blutspendeorganisationen sprachen sich für eine starke
Verbindlichkeit bei der Förderung von Finanzhilfen aus; sie wollten aber auch Klarheit
darüber, welche konkreten Leistungen der Bund unterstütze. FDP und SVP verlangten,
dass diese Finanzierungshilfen nur im äussersten Notfall zum Zuge kommen sollten,
währenddem der Kanton St. Gallen an der Effektivität finanzieller Unterstützung zur
Verbesserung der Blutspende-Problematik zweifelte. 
In Reaktion auf die Vernehmlassungsergebnisse entschied die SGK-NR im August 2022
ihren Entwurf in zwei Punkten anzupassen: Erstens sollten bei der Unentgeltlichkeit der
Blutspende Ausnahmen möglich sein, zweitens solle der Ausschluss von der Blutspende
am individuellen Risikoverhalten festgemacht und wissenschaftlich begründet werden. 4

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

«Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» (Kostenbremse-
Initiative) und indirekter Gegenvorschlag (BRG 21.067)

In ihrer Initiative «Für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen»
(Kostenbremse-Initiative) verlangte die CVP bzw. später die Mitte-Partei, dass die von
der OKP übernommenen Kosten maximal in Übereinstimmung mit der Gesamtwirtschaft
und mit den durchschnittlichen Löhnen ansteigen dürfen. Ansonsten müssten Bund
und Kantone Kostensenkungsmassnahmen ergreifen. Der Bundesrat erachtete eine
solche Kostenbremse als zu starr und verwies stattdessen auf die im zweiten
Massnahmenpaket enthaltenen Kostenziele, die er als indirekten Gegenvorschlag zur
Initiative präsentierte. Demnach sollten in verschiedenen OKP-Bereichen Kostenziele
definiert werden, deren Nichteinhaltung die Prüfung korrigierender Massnahmen durch
Bund, Kantone und Tarifpartner nach sich ziehen würde. Der Nationalrat schwächte die
vom Bundesrat vorgeschlagenen Zielvorgaben für die maximale Kostenentwicklung der
OKP ab, strich die Schaffung von Kostenblöcken und ergänzte die Kostenziele um
Qualitätsziele, was der Ständerat in der Folge guthiess. Beide Räte nahmen daraufhin
den indirekten Gegenvorschlag an und empfahlen die Initiative zur Ablehnung.

Chronologie
Beginn der Unterschriftensammlung
Zustandekommen der Initiative
Bundesrätliche Botschaft und indirekter Gegenvorschlag
Nationalrat empfiehlt die Initiative zur Ablehnung und schwächt den Gegenvorschlag ab
Ständerat verlängert die Behandlungsfrist der Initiative und schafft Differenzen bei
Detailfragen
Nationalrat beginnt die Differenzbereinigung
Parlament bereinigt den indirekten Gegenvorschlag und empfiehlt die Initiative zur
Ablehnung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 05.01.2018
ANJA HEIDELBERGER

Wie er ein Jahr zuvor angekündigt hatte, empfahl der Bundesrat die Prämien-
Entlastungs-Initiative in seiner im September 2021 publizierten Botschaft zur
Ablehnung und stellte ihr einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber. Er wolle das
Anliegen der Initiative, die «Bevölkerung bei den Prämien zu entlasten», im Rahmen des
KVG umsetzen, eine Verfassungsänderung sei dafür nicht notwendig. So wolle er dafür
sorgen, dass die Anteile verschiedener Kantone an der Prämienverbilligung nicht weiter
sinken. Demnach soll zukünftig ein Mindestbeitrag für die Kantone in Abhängigkeit der
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Bruttokosten der OKP für die im Kanton Versicherten sowie in Abhängigkeit der mit den
Prämienverbilligungen verbleibenden Belastung der Versicherten festgesetzt werden. 
In der dazu durchgeführten Vernehmlassung mit 57 Teilnehmenden, unter anderem der
GDK, der SODK, allen Kantonen, sechs Parteien sowie verschiedenen Verbänden, war
der Gegenvorschlag auf geteilte Meinungen gestossen. Ihre Unterstützung sagten die
Kantone Waadt und Tessin, die SP und die Grüne Partei, der Gewerkschaftsbund sowie
verschiedene Konsumenten- und andere Verbände zu und auch die FDP, die Mitte, die
EVP und die Versichererverbände begrüssten gemäss Botschaft den Vorentwurf.
Ablehnend reagierten elf Kantone (AR, BL, GL, LU, NW, OW, SG, SZ, UR, ZG, ZH), die SVP
und der Gewerbeverband. Alternativvorschläge machten die CLASS, welche die
Bundesbeiträge nach deren Bedarf an die Kantone verteilen wollte, und die GDK, die
alle kantonalen Beiträge an die Prämien, auch diejenigen über die Sozialhilfe oder die
EL, zur Berechnung des Mindestanteils einbeziehen wollte. 5

Im Novemebr 2021 gab der Bundesrat bekannt, die sogenannte Kostenbremse-Initiative
«für tiefere Prämien – Kostenbremse im Gesundheitswesen» der Mitte-Partei zur
Ablehnung zu empfehlen und ihr einen indirekten Gegenvorschlag entgegenzustellen.
Die Initiative verlangt, dass sich die Kosten der OKP zukünftig dank einem
Kostenbremsemechanismus nur noch «entsprechend der schweizerischen
Gesamtwirtschaft und den durchschnittlichen Löhnen» erhöhen darf. In ihrer
Botschaft erachtete die Regierung den Kostenbremsemechanismus der Initiative als zu
starr. Demnach sei das Kostenwachstum neben der Lohnentwicklung auch auf andere
Faktoren wie die Alterung der Gesellschaft oder den technisch-medizinischen
Fortschritt zurückzuführen – diese Aspekte müssten folglich bei einem entsprechenden
Mechanismus ebenfalls berücksichtigt werden. Ansonsten berge eine solche Regelung
die Gefahr von Rationierungen oder einer Zweiklassenmedizin. In einem indirekten
Gegenvorschlag schlug der Bundesrat stattdessen vor, die Transparenz bezüglich der
Kostenentwicklung zu vergrössern, indem zukünftig Ziele der Kostenentwicklung in den
verschiedenen Bereichen der OKP festgelegt werden. Werden diese Ziele nicht
erreicht, müssen Tarifpartner, Kantone und der Bund die Notwendigkeit korrigierender
Massnahmen prüfen. Solche Kostenziele hatte der Bundesrat ursprünglich im zweiten
Massnahmenpaket vorgeschlagen und nun entsprechend der
Vernehmlassungsantworten überarbeitet und in eine eigene Vorlage umgewandelt. Der
Bundesrat erwartete von solchen Kostenzielen einen deutlich spürbaren
Kostendämpfungseffekt. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 10.11.2021
ANJA HEIDELBERGER

Zu Beginn der Sommersession 2022 debattierte der Nationalrat über die
Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei und über den bundesrätlichen indirekten
Gegenvorschlag dazu. Philippe Nantermod (fdp, VS) und Thomas de Courten (svp, BL)
präsentierten dem Rat die beiden Vorlagen. Die Initiative wolle den Anstieg der Prämien
begrenzen und mit demjenigen der Durchschnittslöhne und der Volkswirtschaft in
Einklang bringen, erläuterte Nantermod. Geschehe dies nicht, müsse der Bundesrat
innerhalb von zwei Jahren verbindliche Massnahmen ergreifen. Die Initiative führe nun
aber entweder zu einem «tigre de papier» – einem Papiertiger – oder zur Einführung
eines Globalbudgets, also quasi eines Kostendachs. Beide Entwicklungen seien nicht
wünschenswert, betonte der Kommissionssprecher. Deshalb habe sich die die
Kommission mit 20 zu 4 Stimmen für eine Ablehnungsempfehlung zur Initiative
ausgesprochen und zahlreiche Änderungen am Gegenvorschlag vorgenommen. Man
lehne «le coeur du contre-projet du Conseil fédéral», die Aufnahme der Kostenziele,
ab.
Christian Lohr (mitte, TG) bewarb in der Folge die Initiative: Die Schere zwischen
Gesundheitskosten und Löhnen sei immer stärker aufgegangen, die Gesundheitskosten
gehörten zu den grössten Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer. Immer mehr
Leute, aktuell rund 6 Prozent der Versicherten, könnten ihre Prämien nicht mehr
bezahlen und gerieten dadurch in finanzielle Schwierigkeiten. Die Initiative verlange
aber kein Globalbudget, wie immer wieder behauptet werde. Vielmehr sollten bei
einem zu starken Anstieg der Kosten alle Betroffenen «gemeinsam am Problem
arbeiten» und Lösungen suchen. 
Bevor sich der Rat mit der Initiative befasste, stimmte er über Eintreten auf den
Gegenvorschlag ab und führte dessen Detailberatung durch. Eine Minderheit Weichelt
(al, ZG), die von Céline Amaudruz (svp, GE) übernommen wurde, nachdem sie Weichelt
zurückziehen wollte, erachtete die Massnahmen der Massnahmenpakete Ia und Ib zur
Kostendämpfung im Gesundheitswesen als vorerst genügend und beantragte, nicht auf
den Gegenvorschlag einzutreten. Zudem fürchtete Amaudruz eine Rationierung der

VOLKSINITIATIVE
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Behandlungen, mehr Bürokratie und einen Konflikt der neuen Regelungen mit der
Tarifpartnerschaft. Mit 119 zu 43 Stimmen (bei 15 Enthaltungen) sprach sich der
Nationalrat für Eintreten aus. Neben der mehrheitlich gegen Eintreten stimmenden
SVP-Fraktion votierten auch drei Mitglieder der FDP.Liberalen-Fraktion und ein Mitglied
der Grünliberalen dagegen. Enthaltungen fanden sich überdies bei Mitgliedern der
Grünen und der SP.
Für die Detailberatung lagen zahlreiche Änderungsanträge der Kommissionsmehrheit
gegenüber dem bundesrätlichen Vorschlag vor. So wollte die Mehrheit der SGK-NR wie
von Philippe Nantermod angekündigt insbesondere auf die Kostenziele verzichten,
verlangte aber auch verschiedene zusätzliche Regelungen, etwa eine Evaluation der
Leistungen, die womöglich nicht wirksam oder zweckmässig sind, mehr Wettbewerb bei
den Laboratorien, die Beurteilung von Tarifverträgen innert einem Jahr sowie ein
Opting-Out für Ärzte – also die Möglichkeit, sich von Listen der Krankenversicherungen
streichen zu lassen. Zudem soll der Bundesrat sofort überhöhte Vergütungen im
Tarmed korrigieren. Eine Minderheit I Lorenz Hess (mitte, BE) versuchte, den
Kommissionsvorschlag näher an die Initiative zu bringen, indem er die Kostenziele des
Bundesrates im Gegenvorschlag belassen wollte. Neu sollten sie jedoch weniger
ausführlich geregelt und jeweils für vier Jahre und unter vorheriger Anhörung von
Versicherungen, Kantonen und Leistungserbringenden festgelegt werden. Bei
Nichteinhaltung der Kostenziele sollte zudem nicht der Bundesrat aktiv werden,
sondern eine neu zu schaffende «Eidgenössische Kommission für das Kosten- und
Qualitätsmonitoring in der OKP» soll Empfehlungen für Massnahmen erlassen. Eine
Minderheit II Wasserfallen (sp, BE) ergänzte den Vorschlag von Hess um eine Anhörung
der Versicherten in Ergänzung zu den Tarifpartnern. Diese Ergänzung hiess der Rat gut
und bevorzugte anschliessend das Konzept von Hess und Wasserfallen gegenüber dem
Vorschlag der Kommissionsmehrheit knapp mit 94 zu 91 Stimmen (bei einer Enthaltung).
Somit konnte die Mitte-Fraktion mit Unterstützung der SP und der Grünen das Konzept
der Kostenziele im Gegenvorschlag verteidigen.
Neben verschiedenen stillschweigend gutgeheissenen Änderungen der Kommission,
etwa bezüglich eines stärkeren Wettbewerbs zwischen den Laboratorien und der
Beurteilung der Tarifverträge innert eines Jahres, waren auch zwei Minderheitsanträge
erfolgreich. Eine Minderheit Prelicz-Huber (gp, ZH) wollte nicht nur überhöhte
Vergütungen im Tarmed, wie es die Kommissionsmehrheit verlangte, sondern auch
nicht sachgerechte und nicht betriebswirtschaftliche Vergütungen korrigieren lassen.
Dem stimmte der Nationalrat gegen eine Minderheit de Courten zu, der argumentierte,
dass die Überprüfung erst nach der Ersetzung von Tarmed durch Tardoc vorgenommen
werden solle. Der Nationalrat folgte weiter einer Minderheit Nantermod, welche sich
gegen das Opting-Out der Ärzte wehrte: Diese Massnahme weise kein Sparpotenzial auf
und könne in kleinen Gemeinden mit wenigen Ärzten gar die Nutzung von alternativen
Versicherungsmodellen verhindern, wurde argumentiert. 
In der Gesamtabstimmung nahm der Nationalrat den Gegenvorschlag mit 104 zu 74 (bei
5 Enthaltungen) an, wobei die befürwortenden Stimmen von der Mitte-, der SP-, der
Grünen- und einem Grossteil der GLP-Fraktion stammten. In der folgenden
Abstimmung zur Empfehlung auf Ablehnung der Initiative stand die Mitte-Fraktion
dann jedoch alleine da: Mit 156 zu 28 Stimmen sprach sich der Nationalrat für die Nein-
Parole aus, lediglich die Mitglieder der Mitte-Fraktion votierten für eine Ja-Parole.
Stillschweigend hiess die grosse Kammer in der Folge eine Fristverlängerung der
Initiative bis November 2023 gut. 7

In der Herbstsession 2022 debattierte der Ständerat zwar nicht inhaltlich über die
Kostenbremse-Initiative der Mitte-Partei, setzte sich aber mit einem Antrag auf
Fristverlängerung auseinander. Aufgrund des vom Bundesrat geschaffenen und vom
Nationalrat angenommenen indirekten Gegenvorschlags solle die Behandlungsfrist um
ein Jahr auf Mitte November 2023 verlängert werden, forderte die SGK-SR ohne
Gegenantrag. Stillschweigend hiess der Ständerat die Fristverlängerung gut. 8
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